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Der zuvor benannte Entwurf hat positive als auch für Kritik offene Sei-
ten, die verbessert oder vervolistaendigt werden müssen.

Zuerst werden nach der Rheienfolge die von mir für sachlich dienlich

bewerteten wichtigsten Punkte mit einigen Beispielen aufgeführt; danach

werden wir die fehlerhaften oder unvolİstaendig betrachteten wichtigsten

Vorschriften kurz anreissen.

A. Die von mirals positiv erachteten Seiten des Entwurf

1) Die Abschaffung der Todesstrafe ohne jegliche Ausnahme ist sachge-
recht und stellt ein parallel Verhalten zur Entwicklung des modernen Straf-
rechts vor.

2) Die Bestimmung im Art. 19 Abs.1 des Entwurfs, dass eine Person nur

für seine eigene Tathandlung verantwortlichist,ist befriedigend.

Beachte: In der gleichen vorschrift bzw. Den nachfolgenden anderen Ar-
tikeln wird nicht erwaehnt, dass eine Person nurfür sein eigenes schuldhaf-

tes Verhalten verantwortlich gemacht werden kann; diesstellt ein Defizit des

Entwurfs dar.

3) Wird bei Fahrlaessigkeitsdelikten der Taeter oder aus Sicht seiner

Familie in einem schwerwiegenden Grad benachteiligt so wird keine Strafe

auferlegt und bei bewusster Fahrlaessigkeit in derart gelagerten Faellen cine

Strafmilderung vorgesehen;dies ist befriedigend (Art. 21 Abs. 3).

4) In dem Entwurf wurde aufgenommen,dass für die Massregeln gleich-

falls das Rechtsstaatsprinzip gilt; diese Regelung ist sachgerecht (Art.1 Abs.
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5) Für Massregeln zuugunsten des Taeters gilt das Rückwirkungsverbot.

Massregeln zuugunsten des Taeters gelten auch für zurückliegende Taten in
der gültigen Form; dies ist befriedigend (Art. 5 Abs. 1).

6) Neben dem freiwilligen Rücktritt (Art. 37 Abs.2) wurde die wirksame

Reve als allgemein Vorschrift (Art. 39 Abs.1 und 2) aufgenommen; diese

Regelung ist sachgerecht. Es führt dazu, dass die vorhandenen Zweifel bei
der Anwendung dieser Vorschriften, anders als die Anwendung der Vor-

schrift des vollendeten Versuchs, den Anstregungen ein Ende bereiten wird.
Die Meinungsverschiedenheiten im Schriftum werden dadurch aufgehoben.

Die Vorschrift stellt eine wichtige Lückenschliessende gerechte und hilfrei-
che Regelung in der Verbrechens- und Strafrechtspolitik dar.

Ausserdem ist auch letzte Absatz von der selben Paragraf zweckmaessig
und sachgerecht.

7) Wird in einem Zeitraum cine Straftat begangen, in del Übergangs-

und befristete Gesetze ihre Gültigkeiten haben, so sind diese Gesetze auch

anzuwenden, wenn sie spaeter ausser Kraft gesetzt sind (Art. 5 Abs. 4). Die

Einführung dieser Vorschrift wird die Anwendungszweifel und Ungleichbe-

handlungen aufheben, es entspricht dem Rechtsstaatsprinzip und stellt eine
parallel Regelung zu den Regelungen der modernen Laenderdar.

8) Wann eine Straftat in der Türkeials begangen anzusehenist wurde im

Artikel 6 des Entwurfs geregelt, die somit die Anwendungsfehler und Mei-

nungsunterschiede aufhebt, Somit ist eine positive lückenschliessende Vor-
schrift entstanden.

9) Der neue Inhalt des Artikel 14 ist sichtbar gemaess Artikel 40 tür-

StGB und die von der Rechtsprechung vorgegebenen Angaben entwickelt
worden; das dies nicht offen geregeltist, ist befriedigender.

Beachte: Unangebrachtist jedoch dass eine in Anrechnung zu bringende

Zeit beschraenkt ist auf “İnternierte, Strafhaft und Vorschriftenvolizug” Er-

forderlich waere eher eine Regelung in der jegliche Freiheitsbeschraenkun-

gin Abzug zu bringen ist in der gine Person mit dieser Straftat in irgendei-

nem Verhaelinis steht. Die Vorschrift erweitert ole gültige Regelung des tür-
StGB und beinhaltet sogar die von Revisionsgericht anerkannten Umstaen-
de nicht; sie ist unvollstaendig und fehlerhatt.

10) Notwehr und Notstand (als Rechtsvertigungsgründe) (Art. 28) ist

nicht nur auf Angriffe auf bestimmte Rechte beschraenkt, sondern auf alle

Angriffe auf jegliche Rechte in diesem Bereich ausfedehnt; dies ist befridi-

gend und wie die moderne rechtsentwicklung zeigt eine lückenschliessende
Regelung für unser Land.
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11) in dem Artikel 29 des Entwurfs wurde die Rechtsausübung und die

Finwilligung des Opfers rechtsgültig im Gesetz eingeführt, was positiv an-
zumerkenist.

12) Die Regelung einer ausschliesslichen Strafmilderung bei Fahrlaes-

sigkeitsdelikten im Falle einer Grenzüberschreitung (Entwurf Art. 30; tür-

StGB Art. 50) und fahrlaessiger Grenzüberschreitung wird die Anwendungs-
zweifel und Meinungsverschiedenheiten in der Lehre aufheben; dies ist be-
riedigend.

13) Sichtbar ist die letzten Absaetze der Artikel 455 und 459 vom tür-

StGB alle Fahrlaessigkeitsdelikte erweitert wurde (Entwurf Art. 32), dies ist

befriedigend ist weiterhin, dass keine sTrafe auferlegt wird bei unwesentli-
chen Handlungen und geringer Schuld.

Beachte: Die im Artikeln begründung verwendeten Begriffe “gemeinsa-

mes Verschulden” und “Verschuldensgrad” sind fehlerhaft. Vielmehr haet-

ten die begriffe “Anteil der Handlung auf das Ergebnis” und “mehr als ein
Grund” verwendet werden müssen. Auch im letsten Absatz des Art. 20 des

Entwurfs haette man anstatt vor “Anteil der Handlung” zu sprechen den

“Verschuldungsgrad” erwaehnen müssen. Die Regelung ist deshalb fehler-
haft.

14) Bei Geisteskranken sind ohne Unterscheidung zwischen absoluten

Geisteskranken und schwerwiegenden Geisteskranken keine Strafe aufzuer-

legen, sondern nur Massregeln anzuordnen (Art. 34); dies ist sachgerecht.

Jedoch ist die Regelung in der Artikelbegründung, dass naemlich der
Geisteskranke auch bei Genesung eine gewisse Zeitin der Anstalt festgehal-
ten werden muss (Art. 34 Abs. 2) sowohl den Medizinwissenschaften als

auch den Strafrechtswissenschaften fremd; es stellt eine Widerholung der

fehlerhaften tür-StGB Regelung (tür-StGB Art. 46) dar. Diese Vorschrift

haette keine Anwendung finden dürfen. Bei beschraenkter Geistesfaehigkeit
und Bewusstseinstörung ist cine Strafe, wenn auch in gemilderter Form,
aufzuerlegen. Dies stellt cine Vorschrift zugunsten des Taeters dar, trotzdem
ist es eine verdeckte Form des vorhandenen tür-StGB (Art. 46 und 47), wo-

nach die Unterscheidung zwischen voller- und verminderter Geistesunfae-
higkeit gemacht wird; dies ist unsachgemaess. Auch diesen Peersonen Mass-

regeln anstatt Strafe anzuordnen waere befriedigend er.

15) in dem Entwurf ist weiterhin geregelt, dass für die Anwendung der
RückfalI-wiederholungsvorschriften die von der Rechtsprechung entschiede-
nen Urteile ausreichend sind; es bedürfe keines Vollzuges (Art. 48). Diese

Regelung wird einerseits die in tür-SeGB zur Zeit hervorgehobenen Zweifel

aufheben und die hervorgebrachten Fehlerhaftigkeiten korrigieren.
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16) Die Regelung bzw. Der Straftaten gegen die Jenositen, die Men-

scheit, Menschenschmuggler und den Menschenhangel ist befriedigend (Art.

12810). Die Regelung der Strafen gegen Jenositen und die Menscheit (Art.
128, 129 und 130) ist in unserer Gesetzgebung lange Zeit notwendig gewe-

sen; es ist gine wichtige Lückenschliessende erforderliche Regelung.

17) Die Regelung, dass Massregeln darunter “der Öffenlichkeit nützliche
Arbeiten” anstatt kurzfristige Freiheitsstrafen anzuordnen sind (Art. 64 Abs
1/6), stellt eine Parallelvorschrift zu der amerikanischen Gesetgebung dar;

sie ist zielorientiert und ist eine nützliche Regelung. in der Praxis wird es
dem Strafgefangenem als auch der Gesellschaft und sogar dem Geschaedig-
ten viele Vorteile mit sich bringen.

18) Die mittelbare Taeterschaft wurde im Artikel 41 des Entwurfs gere-
gelt, sie ist befriedigend.

Beachte: Art.41 der getrent von Art. 23 letzter Abs. Und Art. 24 geregelt

wurde, kann bei der Anwendung des Art. 41 zu Bedenken und Meinungsver-

schiedenheiten in der Lehre führen.

19) in dem letzten Absatz des Artikels 27 des Entwurfs wurde geregelt,

dass bei gesetzeswidrigen Weisungen der zustaendigen Dienststelle nur der

Weisungsgeber und nicht derjenige der die Weisung befolgt verantwortlich
ist. Diese Regelungist sachgerecht.

20) Unterscheidung zwischen schwerwiegender ungerechtfertigter Pro-

vakation und leichter ungerechtfertigter Provakation ist ein Ende gesetzt
(Art. 31). Dem Richter ein Ermessen bezüglich des Grades der Provakation

zueröffnen, ist sachgerecht.

21) Taubstummen, die das 21. Lebensjahr vollendet leben, wird keine

Strafmilderung vorgesehen(Art. 35); diesist befriedigend.

Beachte: Die Abschaffung des Strafmündigkeitsalters bei Vollendung
des 18. Lebensjahresist fehlerhaft; es stellt eine Vorschrift dar, die die Straf-
losigkeit zu sehr ausweitet. Wird der Taube und Stumme gemeinsam gesucht

und wird einer von den Beiden gefunden weiss man nicht was zu tun ist,

fraglich ist auch ob der Umstand “Taub-Stumm” von Geburt auf oder

nachtraeglich hervorgerufen sein muss. Es gibt in diesem Bereich keinerlei

Erlacuterungen. oWeiterhin wird im Schriftum Erlaeuterungsvers-
chiedenheiten und Anwendungszweifel geben, sodass es für Kritik offenist.

22) Bei der gemeinschaftliçhen Taeterschaft stellt die Anstiftung eines
Tatbeteiligten (tür-StGB Art. 64) kein Strafmilderungsgrund für den Anstif-
ter dar, wenn der Angestiftete cin persönliches Vorteil aus der Tat hat (Ent-
wurf Art, 40 Abs. 2). Strafschaerfend ist der Umstand, wenn es um Über
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und- Ünterverwandschaftsverhaeltnis und dessen Anstiftung geht; dies ist
befriedigend, da in unserem Land diese Verhaeltnisse haeufig missbraucht

werden;es ist der Strafrechtspolitik angemessene Regelung.

23) Fine Allgemeine Begriffsbestimmung zu den Begriffen Gewolhn-

heitsverbrecher und Berufsverbrecher (vgl. Art. 45 und 46) ist sachgerecht.

Es hebt Meinungsverschiedenheiten und Anwendungszweifel in der Lehre

auf.

24) Bei bewusster Verfehlung ist — anstatt des fehlerhaften Artikels 45
letzter Absatz tür-StGB , der vor kurzem eingeführt wurde — Artikel 4 tür-
StrVG anzuwenden.

Nach dieser Vorschrift ist Artikel 64 nicht insgesamt unanwendbar, son-

dern nur dessen Absatz | ; das bedeutet die “Umwandlung in Geldstrafe“ als
MaBregelist unanwendbar. Diese Regelungist befriedigend.

Bei bewu8ter Verfehlung ist -anstatt der vor kurzem eingeführten fehler-
hafter Art. 45 letzter Absatz vom tür-StGBs- Art. 4 vom tür-StrVG anzu-

wenden. Nach dieser Vorschrift ist Artikel 64 nicht insgesamt unanwendbar,

sondermn nur dessen Absatz 1. Dies bedeutet, dass die ,Umwandlung in Geld-

strafe“ als MaGregel unanwendbar ist. Diese Regelungist befriedigend.

25) In dem Artikel 66 des Entwurfs wurde neu eingeführt, statt kurze

Freiheitsstrafen, d.h. Strafen, deren Strafmass 6 Monate nicht überschreiten,

wird man an ginen elektronischen Geraet angebunden; Vollzugsanstalt wird

an den Wohnort gebracht.

Beachte: Das diese Regelung nur auf “Frauen” angewendet werden soli,
stellt dies einen Verstoss gegen das Gleicheitsgrundsatz und gegen die Er-

fordernisse des Volizugsrecht dar, die geaendert werden muss.

26) Artikel 67 des Entwurfs regelt die Freilassung unter einer Bedingung

um vom Artikel tür-StrvollzG zu profitieren muss der Strafgefangene nun-
mehr 2/3 der Zeit anstatt 2 in der Strafanstalt verbracht haben. Diese Rege-

Jung stelli gine Anpassung zur Amerikanischen Gesetzgebung dar. Die im
Jahre 19yU gemachte fehlerhafte Aenderung und dessen negativen Auswir-
kungen,die der Institution zuwieder sind, wird mit dieser Regelung ein Ende
bereitet.

27) Um die Risiken zu vermeiden, dass die Institution der Beschlagnah-
me in einigen konkreten Faellen nicht durchgeführt wird, wurde Art. 78 Abs.
6 entwickelt. Dieser regelt, das der Wert des Beschlagnahmeobjekis auf das
Staatsvermögen übergeht; dies ist zweckgerecht und befridiegend.



120 Yener Ünver AÜEHFD, C. VII, $. 3-4 (Aralık 2003)

28) Geldstrafen, die von Minderjaehrigen nicht gezahlt werden können,
werden nicht in gine Freiheitstrafe umgewandelt (Art. 110) und keine Funk-

tion für den Rückfall haben (Art. 124): sie sind befriedigend.

29) In dem Artikel 149 des Entwurfs wurde die “Aussetzung” geregelt.
Die Regelungsform ist erfreulich; auch das Verwandschaftsverhaeltnisse bei
dieser Straftat als Strafschaerfend wirken ist sachgerecht.

30) Menschenversuche (Art. 169), Ungleichbehandlung (Art. 170), Stö-

rung des Rechtsfriedens und Störung der Ruhe unter eine Strafe zu stellen ist

befriedigend, auch wenn die Regelungsweise, Voraussetzungen und Anwen-
dungsbereiche Thema unterschiedlicher Bewertungen werden kann. Diese

Regelun wird schnellsmöglich die vorhandenen Lücken in unserer Gesetz-
gebung schliessen.

31) Im Gegenzug zu Artikel 481 vom tür-StGB wurde Artikel 181, der
die Beleidigungsdelikte beinhaltet geregelt. In der Artikelsbegründung wird

ausgeführt, dass der Umstand, dass jemandem ein Beweisantretungsrecht

zuerkannt wird, der jedoch dies nicht antreten kann bzw. Erfolglos bleibt, für
ihn nicht Strafschaerfend ist. Diese Regelung ist erfreulich; sie raeumt die

fehlerhafte Regelung vom tür-StGB aus.

32) Bei den Beleidungsdelikten konkret bei der Verfolgung (Art. 186
Abs. 1) wird in dem Entwurf von juristischen Personen gesprechen; dies hat
zu Folge, dass die unnötigen Zweifel und Streitigkeiten, naemlich ob gegen

jJuristische Personen der Straftatbestand der Beleidigung verwirklicht werden
kann ausgeraecumt. Diese Regelung ist sachgerecht.

33) Straftaten gegen die Intimsphere und Privatsphaere wurde ein breiter
Bereich eingeraecumt; insbesondere Abhören des gesprochenen Wortes zwi-

schen Personen, Tonaufzeichnung, Aufzeichnen des gesprochenen Wortes,

Missbrauch der Privatsphaere mit Fotoapparat öder Aufnaehmegeraeten,

Montage und Brief- und Telegraphveröffentlichung sind als Straftaten in

Artikel 188 geregelt; dies ist befriedigend.

34) Den gemeingefaehrlichen Delikten wurde in dem Entwurf ein wich-
tiger Bereich eingeracumt, was positiv anzumerken ist. Beispielweise wurde

die Verletzung durch Zerstörung/Beschaedigung oder Radioaktive Stoffe;

das Verursachen von Panik (Art. 235), Explodieren und Gebrauchen einer

Schusswaffe (Art. 243), den baurechtlichen Vorschriften zuwider handeln

(Art. 245) und Nichkenntlichmachung (Art. 247) als Straftaten geregelt; sie
wird wichtüge Lücken schliessen.

35) Der Missbrauch einer Blankounterschrift wird unter den Straftatbe-

stand “Urkundsdelikte” erfasst (vgl. Art. 285); dies entspricht der Aufteilung
der Straftaten in bestimmte Bereiche, was sachgerechiist.
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36) Zwischen Straftaten gegen die Familie wurden die Strafarten E-

hescpliessung durch arglistige Taeuschung (Art. 330 Abs. 2), Scheidung

durch arglistige Taguschung (Art. 331) und Verlassen/Aussetzen der Familie
(Art. 3359) mitaufgenommen, diesist sachgerecht.

.37) Art. 206 des Entwurfes regelt Delikte bezüglich des Raubes. Beson-

dere Aufmerksamkeit ist zwei wichtigen Bereichen zu schenken. Zunâğhst
ist festzuhalten, dass die Bestimmung im Vorschriftentext und dessen Be-
gründung zur Verwirklichung des Raubes als Verschuldensart die “allge-
meine Absicht” erordert, dies ist fehlerhaft. Um eine Unterscheidung zwi-
schen Raub und anderen âhnlichen Straftaten vornehmen zu können, müsste |
dieses Delikt “mit der Vermögensabsicht” als besohdere Absichtsform ver-

wirklicht werden. Die Vorschrift ist deshalb fehlerhaft und muss geöndert
werden.

Auf der anderen Seite ist in Art. 206 Absatz 3 - der dem Art. 501 des tür-

StGBs âhnliche Vorschrift, der immer noch in Kraft ist- eine âhnliche mut-

maBliche Drohung geregelt. Nach dieser Vorschrift wird eine Drohung an-

genommen, wenn der Tüter oder Mittâter eine augenscheinliche Waffe bei
sich trâgt oder bei der Tatbegehung in Mittâterschaft mehr als 2 Personen

vorhanden sind. In dem Vorschriftentext wird auer dem Beitritt zu diesem

Delikt gine Drohungshandlung nicht vorausgesetzt. Dies führt dazu, das auch

»Vorbereitungshandlungen" bestraft werden. Dies ist eine gefâhrliche und
fehlerhafte Regelung die geândert werden muss.

B. Als fehlerhaft oder unvolistaendig erachteten wichtigsten Seiten
des Gesetzesentwurfs die meiner Ansicht nach geaendert werden

1) Die Wortwahl und die Systematik des Entwurfes beinhaltet einige Be-
schreibungsvorschriften die fehlerhaft, lückenhaft und widersprüchlich sind;
diese müssen geregelt werden.

Beispielsweise wöre zu nennen: Verbreçhen der Schuldart dessen Name
zu “Übeltat”umgeöndert wurden sind weiterhin erhalten geblieben; Verbre-
chen und Strafen, die zu verschiedenen Bereichen gehören wurden gemein-

sam in einem Bereich geregelt, Amtsdelikten, in Art. 400 des Entwurfs wur-
de kein Raum gegeben; Handlung, Rechtsfolge, Notwehr, Mittüterschaft,
anstatt Begriffe wie Sammeivergehen zu verwenden, wurden veraltete Aus-
drücke verwendet.

Die Überschrift der beiden Vorschriften (Art 135 und Art. 136 des Ent-
wurfes) sind unterschiedlich geregelt, obwohl bejde Vorschriften einen Mord
darstellen; Freiheitsentziehende Delikte sind in zwei Bereiche als “Gefâng-

nis“, “leichte Gefângnis”und beiallen kurzen Frejheitsstrafen anzuwendende
erforderliche alternativ Vollzugsarten aufgeteilt, obwohlsie in derselben Art
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geregelt sein müssten, eine Unterscheidung zwischen Frâulein-Frau wurde

unternommen, die Ausdrücke öffentliche Bedienstete und Beamte wurden

gemeinsam verwendet, eine Begriffsbeschreibung für Zwang und Gewalt

wurde vorgegeben, dagegen ist cine Beschreibung der Drohung unterblie-

ben; unter diejenigen die rechtsprechende Aufgaben wahrnehmen sind die

Rechtsanwâlte nicht erfasst!.

2) Die Regelung in Artikel 23 des Entwurfs, dass nur Irrtum mit mehrfa-

chen Erfolg geregelt wurdeist sachgerecht; jedochstellt die Nichtregelung

des mehrfachen Irrtums eine Unvolistaendige Regelung dar. Wie bereits

bekannt, führt dies zu Meinungsverschiedenheiten bzgl. Dessen Anwen-

dungsvoraussetzungen in der Lehre. Die Rechtsprechung İaessi einige dieser

Probleme in Anlehnung auf die Idealkonkurrenz (tür-StGB Art. 79), was

eine fehlerhafte Anwendung darstellt. Das diese Regelung in dem Entwurf

offen geregelt wurde, wird die genanten Probleme und Bedenken vermeiden.

3) Nicht geregeltist, dass Taeter bei den Übertretungen mindestens fahr-

laessig handeln muss; dies ist eine Unvollstaendigkeit des Entwurfs dar. Man

musste im Entwurf für Übertretungen mindestens “fahrlaessige Verhalden”

bedingen. Das reicht nicht, dass im Artikel von manche Verhaltensform

geregeltist (vgl. Art. 22 des Entwurİs).

4) Artikel 18 des Entwurfs ist gine aenliche Vorschrift wie die des Art.

10a vom tür-StGB. Danach werden bei Straftaten die Gesetze des Auslands

im Auge behalten und mitberücksichtigt; dies ist befriedigend. Diese Vor-

schrift ist in drel Ausnahmefaellen unanwendbar. Es wurden zwei weitere

Artikeln (Art. 8 und İl Abs. 1) eingeführt und die Ausnahmen erweitert;

dies ist unsachgemaess. Diese neuen Ausnahmen werden dazu führen, dass

zwischen den Delikten eine gegen das Glichheitsgrundsatz verstossende

Anwendung vorgenommen wird.

5) Was unter dem Begrift “Waffe” zu verstehen ist, wurde in dem als

fehlerhafter Akt aufgehoben tür-StGB (Art.189) geregelt. Eine aenliche Vor-

scbrift würde in dem Entwurf aufgenommen; die mit sich gebrachte Be-

zeichnung und Inhalt kann für Auseinandersetzungen sorgen. Obwohl Diese

Vorschrift würde eine Leere schliessen (Entwurf Art. 4/6).

 

| Pür Einzelheiten und andere Kritiken über dieses Themasiehe besonders: Kayıhan İÇEL,

Füsun SOKULLU-AKINCI, Adem SÖZÜER, Fatih S. MAHMUTOĞLU, Yener

ÜNVER,Ali Kemal YILDIZ, Vesile SONAY-DARAGENLİ. İ.Ü. Hukuk Fakültesi Ceza

ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı'nın Türk Ceza Kanunu 2003 Tasarısı'na İlişkin Gö-

rüşü., $. 1-9. (Dieses Gutachten vom 24.07.2003 wurden als Offizielli zum Justiz

Ausschuss des türkischen Parlaments geschickt).
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6) Vergleicht man bei Straftaten gegen das Vermögen, bewusste Körper-
verletzung, Folter, Straftaten gegen die sexuelle Selbsbestimmung die Straf-

tat und das Strafmass so ist sichtbar das das Ungleichheit zwischen Straftat-

Strafe in dem tür-StGB weitergeführt wird. Dies ist fehlerhaft; die Vorrege-

lung der “Straftaten gegen die Körperliche Unversehrheit” im Gesetz keine

Bedeutung systematisch gesehen hat. Eine richtige Regelung waere gewe-
sen, wenn die Verletzungsart und- anteil und die Verletzung der Rechtsgü-
tern beachtet werden müssen. Der vorhandene Entwurf wird diesen Erfor-

dernissen des modernen Strafrechts nicht erfüllen (vgi. Art. 142ff, 145ff,

206ff und 315ff desEntwurfs).

7) Fine strafrechtliche Verantwortlichkeitsregelung bei juristischen Per-

sonen ist unzweckmaessig. Stattdessen waere eine Regelung bezüglich

Amtsdelikte (Sim Sinne vom Verwaltungsrecht) und verwaltungsrechtliche

Vorsorgemassnahmen engemessener gewesen2.

8) In Art 20 des Entwurfs ist einigen Begründurgen der Begriff “objekti-
ve verantwortlichkeit” geregelt, was fehlerhaft ist. In der Anwendung müs-

sen die Grundsaetze der “subjektiven Verantwortlichkeit” beachtet werden.
Diese Regelung wird die zu machenden Erlacuterungen bzgl. Der Artikels-
begründung negativ becinflussen. Weiterhin wird es den falschen Eindruck
vermitteln, al ob im Strafrecht gine “objektive Verantwortlichkeit” gegeben

seli.

9) Art. 20 Absatz 4 des Entwurfes muss herausgenommen werden. Diese

Regelung wird die Grundlage für Anwendungsprobleme innerhalb der Ge-

richtszweige schaffen. Die in dieser Vorschrift geregelten Punkte sind dieje-
nigen, die bereits bei Auferlegung einer Strafe vom Richter zu beachten

sind3.

10) Die Nichtkenntnis des Gesetzes stellt keine Rechtfertigung dar (vgl.

Art. 2). Kein Raum für Ausnahmen zur sübjektiven Verantwortlichkeit zu

lassen, mit der Begründung das diese Ausnahmen mit der Rechtsprechungs-

urteilen gebildet werden,ist fehlerhaft. Die von der Rechtsprechung zu die-
sem Bereich angewandeten Regelungen sind im Bezug auf die allgemien

Theorie des Strafrechts falsch; er gewaehrleistet die sübjektive Verantwort-
lichkeit nicht. In modernen Gesetzen muss ein Raum für Ausnahmensein.

 

2  Für einzelheiten über diese Meinung siehe; Yener ÜNVER. Ceza Hukukunda Objektif
Sorumluluk., in: Ceza Hukuku Günleri — 70. Yılında Türk Ceza Kanunu, İstanbul 1998,

S. 132-146.

3 İÇELund Mitarbeitem,S.9.
4  PFüreinzelheiten siehe; ÜNVER.Ceza Hukukunda Objektif Sorumluluk, S: 155-167.
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11) Die Unterteilung des Entwurfs in zwei Bereiche, naemlich in Allge-
meine- und Besondere Vorschriften, ist in ihrer Gestalt sachgerecht. Bei der

Entwicklung des Entwurfs, die Verfehlungen als Übertretungen herauszu-
nehmen, wurden die Voraussetzungen nicht erfülli. Übertretungen unter
Verbrechen zu : igeln ist fehlerhaft. Diese Regelung wird keinerlei Vorteile
mit sich bringen; sie wird weiterhin Zielobjekt jeglicher Kritik bleiben und

nachteilige Rechtfolgen auslaessen>.

12) In dem Entwurf wurde kein Raum gelassen für sichtbare vom gülti-
gen Strafrecht unterschiedlichen Nebenstrafen, die lebenslaenglicher Verbot
der Öffentlichkeitsarbeit und Beruf oder Kunst oder geschaeftliche Be-
schaeftigung-ist aufgehoben, was befriedigend ist. Für die durch Richterur-
teil im Vollzug zu setzenden Strafen dürfen keine höheren Strafen vorgese-
hen werden; dies hat die Regelung geschwaecht. Diese Regelung kann ge-
genüber Regelungen der Europacischen Staaten keine Paralitaet aufzeigen;
diese kurzzeitigen Verbote bei der Anwendung werden dem Strafzweck
keinen Beitrag leisten.

13) Die in der Allgemeinbegründung des Entwurffs vorgegebenen In-
formationen, die von Recherchierenden spaeter als Referenz angenommen
werden, sind denkeich fehlerhaft.

Beispielweise ist das schweizerische Entwurf des Strafgesetzbuches

nicht aus dem Jahre 19926, sondern aus dem Jahre 1993. Desweiterem ist
das im Jahre 1993 veröffentlichte Entwurf nicht in ihrer volistaendigkeit im

selben Jahr vervolistaendigt worden; nur allgemeine Vorschriften wurden in
diesem Jahr vervolistaendigt. Der Bereich der besonderen Vorschriften wur-
de in verschiedenen Paketen und durch unterschiedliche Kommissionen in
den spaeteren Jahren vervolistaendigt.

Der schweizerische Entwurf aus dem Jahre 1993 bezüglich Kinder und
Jugendlicher trâgt anders als in der Entwurfsbegründung dargestelit (siehe:
Begründung,S. 9) nicht die Überschrift “Bundesgesetzesentwurf über Straf-
rechtssituationen von Jugendlichen”, sondern “Bundesgesetzesentwurf be-

züglich Jugendstrafrechtsprechung”. Entgegen der dargestellten Situation in
der Entwurfsbegründung (siehe: Begründung, S. 3) ist das französische
Strafgesetzbuch aus dem Jahre 1994 nicht als das fortgescbrittenste Geistes-
werk unserer Zeit anzusehen. Ab den 90er Jahren wurde fast in allen West-
europâischen und Osteuropâischen Staaten entweder ein ganz neues Strafge-

 

İ Ausserdem siehe; Yener ÜNVER.Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal
Değer, 8. 655-668.

6 Vgl. Türk Ceza Kanunu Tasarısı., T.C. Adalet Bakanlığı, Ankara2003, 5.3.
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setzbuch erarbeitet oder das bereits vorhandene Strafgesetzbuch in zahlrei-
chen Abschnitten überarbeitet.

Die meisten Strafgesetzbücher (beispielsweise deutsches, italienisches,

spanisches Strafgesetzbuch usw.) beinhalten im Gegensatz zum französi-
schem Sirafgesetzbuch noch fortgeschrittenere und sachgerechtere Rechts-
vorschriften.

Diesergibt sich daraus, dass neben unserem Land auch zahlreiche andere
Lânder — mit Ausnahme der Staaten die ihr Strafgesetzbuch reformiert haben
— die bereits erwâhnten Gesetzesmodelle angenommen haben.

Das französische Strafgesetzbuch, dass in Kraft ist, ist veraltet und wird

in Frankreich und in anderen Oststaaten durch Autoritâtspersonen heftig
kritisiert. Die Nichterwâhnung derartiger Informationen und Auskünfte in
der Entwurfsbegründung kann die Recherchierenden in eine falsche Rich-
tung führen.

14) Art. 19 Absatz 1 des Entwurfes regelt die Personenbedingtheit der
Strafverantwortlichkeit. Die nicht Kenntlichmachung des Grundzusammen-
hanges und das nicht aussprechen der Erforderlichkeit der Verfehlung stellt
ein wichtiges Defizit dar. Dies muss hinter dem Vorschriftentext eingebun-
den werden?.

15) In Art. 23 urd 24 des Entwurfs sind die erforderlichen Vorausset-
zungen geregelt, damit Irrtum, Gewalt und Drohung das schuldhafte Verhal-
ten besinflussen können,diesist befrigdigend.

16) Die Vorschriften bezüglich der Mittöterschaft sind in Art. 42/b gere-
gelt. Diese Vorschrift erfüllt die Erfordernisse der Töterschaft und der ar-
beitsteiligen Mittâterschaft. Das Nichtregeln der Tâterschaft (unterschiedli-
cher StrafmaB untereinander unter der Bedingung ihrer Beachtung) und der
Institution der gezwungenen untergeordneten Mittâterschaft sind um beider
Wahrheit zu bleiben unsachgemâ8.

Dieses Defizit, dass auch in dem Entwurf fortgeführt wird widerspricht
dem Gedanken und Erfordernissen des Zweisystems (Trernungssystems).

17)-Tdealkonkurrenzist in dem Entwurf geregelt, dies ist sachgerecht. Der
dem noch existierenden tür-StGB Vorschrift aenliche neue Regelung hat die
Eigenschaft die inder Lehre geacussserten Anwendungszweifel und Meinungs-
verschiedenheiten aufzuheben. In der Artikelbegründung und in der Artikel-
schırift fehit es an einer Erlaeuterung, was unter dem Begriff “eine Handlung”zu

 

7 İÇELundMitarbeitem,S. 9.



126 Yener Ünver AÜEHFD, C VI, $. 3-4 (Aralık 2003)

verstehenist, dies ist ein Defizit des Entwurfs. Es hat den Anschein, dass diesel-

beri Probleme weiterhin bestehen werden (siehe Art. 56).

Aber sollen wir auch warnen: lin Bereich der Idealkonkurrenz wird die

Ansicht vertreten, dass diese Vorschrift in seinem Anwendungsbereich zu

erweitem ist3.

18) In dem Artikel 71 des Entwurfs ist nicht geregelt, wie die Staatsan-
waltschaft/Vollstreckungsgericht vorzugehen hat im Falle das der Strafge-

fangene die Geldstrafe nicht bezahlt. Insbesondereist nicht geregelt, ob die-
se Geldstrafe in eine Freiheitsstrafe umgewandelt werden soll oder nicht.

Auch sind die Voraussetzungen und Grenzen nicht geregelt; dies ist sehr

unbefriedigend.

19) In Artikel 83 wurde geregelt, das durch den Tod ciner natürlichen
Person die Strafe und das Anklageverhaeltnis entfaellt (Derselbe Art, 96

vom tür-StGB). Weiterhin der strafrechtliche Verantwortlickeitsbereich er-

weitert, Unter welchen Bedingungen die Strafveantwortlichkeit bei juristi-

schen Personen zu Ende geht wurde in dem Entwurf nicht aufgenommen;
dies ist unsachgemaess.

Das Erlöschen derjuristischen Person durch Insolvenz, Auflösung, Typ

oder Artaenderung usw.ist in letzter Zeit Thema der Rechtsprechungsan-

wendung?. Das Schiksal der strafrechtlichen Verantwortlichkeit bet juristi-

schen Personen im Falle ihres erlöschens ist nicht geregelt. Dies führt dazu,

dass dieses Problem weiterhin Bestehen bleibt.

20) Art. 85 vd. des Entwurfes regelt die “Strafverjâhrung unterbrechen-

den Gründe“*, Die Nichtregelung der “Verfahrensunterbrechenden Grün-
de”stelit dagegen ein Defizit dar; diese Lücke muss aufgehoben werden!©,

21)Die in Art. 97 und 98 geregelte Regelungen (<über manche Mass-
nahmen) sind wichtige Lückenschliessende und den modernen Strafgesetzen

entsprechende Vorschriften;sie ist befriedigend.

22) Bei Kindem, die das 12. Lebensjahr nicht vollendet haben, werden

nach dem Entwurf keine Strafverfolgung durchgeführt; jedoch können bei

wichtigen und schwerwiegenden Rechtsfolgen einige Massnahmenergriffen

werden (Art. 101). Bei konkreten Ereinigen sich an diese İnstitution zu wen-

 

8 Siehe: İÇEL und Mitarbeitem,S. 12.
9 Siehe: 7. CD. 09.12.1996. E. 1996/7748, K. 1996/8226; 7. CD. 28.11.1997. E.

1997/9584, K. 1997/9632; 7. CD. 16.04.1999., E.1999/3643, K. 1999/3629 (Diese

Enscheidungen wurden noch nicht veröffentlicht) und 7. CD. 10.07.2002. E.

2002/11516, K. 2002/10931 (YKD 2003, Nr: 2, S. 306-307).

10 iİÇELund Mitarbeitem, 5.13.
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den, ohne ingendwelche Strafverfolgungen vorzunehmen oderzu erforschen,
ob die Handlung des Kindescine Straftat erwirklicht oder ob überhaupt cine
Handlung des Kindes vorliegt, kann dem Chrakter des Strafrechts wider-

sprechen. Aus diesem Grund müssten mindestens die ausgeführten Probleme
recherchiert werden. Es müsste die Möglichkeit einer Voruntersuchung in
dem Entwurf geregelt werden!|.

23) Art. 130 des Entwurfes regelt nicht, welche Strafverantwortlichkeit

derjenige Tüter trâgt, der eine Verbrechensorganisation leitet. Geregelt wur-
de ausschlie8lich, welche Strafe auferlegt werden bei Organisationsgründem
und denjenigen die sich an dieser Organisation beteiligen; dies ist ein wich-
tiges Defizit. Den Organisationsgründern und den Beteiligten die gleiche
Strafe aufzuerlegenstellt eine Ungleichbehandlung dar!2.

24) Bei den Delikten — vorsâtzlicher Mord und Tötung durch Gewaltan-
wendung — sind die Strafen sehr unterschiedlich verteilt (vgi. Entwurf, Art.
133 ff. Und Art. 144). Die Regelung ciner hohen Strafe bei demjenigen der
einen Menschen durch Gewaltanwendung ohne Tötungsabsicht tötet gegen-
über demjenigen der vorsâtzlich tötetist fehlerhaft!3.

25) Die Tötung von mehr als einer Person, stellt ein Strafschârfungs-

grund gem. Art. 136 Absatz 5 des Entwurfs dar. Die Voraussetzungen sind
vom “gleichen Grund und Motiv abhângig“. Wird die Tötungshandlung in
der gleichen und/oder in unterschiedlicher Zeit mit einer Handlung/ mehrals

einer Handlung verwirklicht, so ist es offen wie dieser Absatz angewendet
wird. Dies wird den Problemen und Ansicht-/Anwendungsunterschieden den

Weg öffnen. Aus Sicht des Gegenwertes dieses Absatzes, nâmlich das tür--
StGB Vorschrift, sind die von der Rechtsprechung entwickelten Vorausset-
zungen in dem Vorschriftentext zum Teil aufgenommen und zum Teil nicht.
Damit eröffnet diese Vorschrift den Weg für Probleme.

26) In dem Art. 139 des entwurfs wurde cine aenliche Vorschrift wie die
des Artikel 453 vom tür-StGB geregelt; sie ist fehlerhaft. Insbesondere eine
Strafmilderung in betraechlichem Masse bei nichtehelihen Kindem ent-
spricht weder den strafrechtlichen Grundsaetzen noch der Rechtsgutstheorie;
sie ist auch nicht mit den Vorschriften des Zivilgesetzbuch vereinbar. Diese
Regelung haette man unterlassen sollen.

 

Vİ informationsfluss vgi. Yener ÜNVER.Einigestrafrechtliche Probleme über Kinder und
Jugendliche in der Türkei., in: Annales de la Facult€ de Droit d'istanbul 2002, Volume:
34, No: 51, S. 204.

12 İÇEL und Mitarbeitern, $.15.
13 inderselben Richtung: İÇEL und Mitarbeitem, S. 15-16.
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27) Wird das Opfer einer Körperverletzung in die Lage einer unheilbaren

Krankheit versetzt (wie zum Beichspiel Siechtum, Lâhmung etc.), so wirkt

dieser Umstand für den Tâter als Strafschârfungsgrund; dies ist sachgemâb.
Wird das Opfer einer Körperverletzung in eine Krankheit versetzt, dessen
Heilung in "absehbarer Zeit nicht bevorsteht" wirkt auch dieser Umstand für
den Tüter als Strafschârfungsgrund. Eine Strafauferlegung oder Strafschâr-
fung die auf Unterstellungen gestüzt wird widerspricht jedoch dem moder-

nem Strafrechtssystem (siehe Art. 145 Abs. 3 vom Entwurf).

28) Ist bei einer Straftat Opfer der Tat eine Frau und führt die Folge der |
Tat zu einer Schwangerschaft, so ist derjenige der cine Abireibung durch-

führt oder durchführen laesststraflos; dies ist befriedigend(Art. 155).

Nicht erwaehntist in der Entwurfsschrift, dass für die Straflosigkeit der-

artiger Operationen als Voraussetzung die ginwilligung der Frau erforderlich
ist. Diese Vorschrift widerspricht dem Character dieses artikels und kann zu

Missbraeuchen führen. Das cine Straftat zu anderen Straftaten führt wird

dazu führen das den Straftaetem nicht dem Gesetz entsprechende Strafen

auferlegt werden.

29) In dem Entwurf wurde der Ungleichbehandlung kein Raum gelassen,

diesist sachgemâB. .

Geregelt wurde die Ungleichbehandlung im Zeitpunkt des Verkaufes

von Vermögenswerten.

Dagegen fehlt es an einer Regelung bezüglich vermieteten Vermögens-
werten, dies ist unsachgemâ8 (Art.170). Dieser Defizit muss aufgehoben

werden!4.

30) Entsprechend den Rechtswissenschaften beinhaltet Notwehr und

Notstand bei Gefâhrdung oder Schadenszufügung alle Rechte. Dies ist auch

in der Vorschrift als “Recht'ausgedrückt, dies ist (wie Oben geschrieben)

sachgemâb,

.Nurist in diesem Fall die Regelung der Notwehr für den Bereich Ver-
mögen in Art. 231 unnötig und stelit ein Überschuss dar; sie wird zu An-
wendungsunsicherheiten führen.Aus dem aufgeführtem Grund ist sie aus
dem Entwurf herauszunehmeni53,

31) Sichtbar stellt Artikel 232 des Entwurfs eine Wiederholung des Arti-

kels 463 vom tür-StGB dar; diesist fehlerhaft. Diese Regelung haette man

nicht in den Entwurf aufnehmen dürfen; es haetten Lösungswege- und an-

 

lâ İÇEL und Mitarbeitem,S. 16.
IS inder selben Meinung: İÇEL und Mitarbeitem, 5.16.
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saetze gefunden werden müssen. Auch diese Vorschrift wird wie die des
Artikels 463 vom tür-StGB zu ungerechten Urteilen führen.

32) Dasbei Straftaten im Sinne des Artikels 301, naemlich keine Anga-
ben oder falsche gegenüber einem Beamten, keine Ausnahmenin Bezug auf
den Angeklagten gemacht wurde,stellt enem Defizit dar.

33) Art. 305 die das Glückspiel regelt umfasst nicht den Internetbereich;
sie ist deshalb fehlerhaft und stellt ein wichtiges Defizit dar.

34) In dem Entwurf wurde in dem Bereich des Umweltstrafrechts nichts
geregelt. Vergleicht man dies mit den vorhandenen Verbrechensgruppen, so
gibt es keine vernünftige Erklaerung weshalb eine Regelung unterbleibenist;
der von den modernen Strafgesetzen verfolgter Weg wird hier durch aufge-
teilt, deshalb ist dies heftig zu kritisieren. Notwendigist diese Lücke in kür-
zester Zeit zu schliessen.

35) Die vergewaltigung ist in artikel 315 als Antragsdelikte geregelt. In
lezter Absatz vom Artikel 315 des Entwurfs ist geregelt, dass nach Einle-
gung des Strafantrags bzgi. Dieses Deliktes der Strafantrag nicht zurückge-
nommen werden kann. Diese Regelung widerspricht sowohl den Verfol-
gungsvoraussetzungen als auch der Institution der Antrags; es ist eine feh-
lerhafte Regelung. Dieselbe Vorschrift ist in letzter Absatz vor Artikel 317
des Entwurfs geregelt; auch sie ist aus bereits erwaehnten Gründen fehler-
haft.

36) In der Altersgruppen von 0 bis15 und von 15 bis 18 stellt die Verge-
waytigung mit Einwilligung ein strafmilderungsgrund dar (Art. 316 Abs. 2).

37) Das der Entwurf das unehrenhafte Verhalten unter Strafe stellt, kann
man in gewissem MaBe akzeptieren. Die gesetzliche Begriffsbestimmung
“Angriff der Moralethik” stelit cine Regelung dar, dass sowohl dem Gesetz-
mâBigkeitsgrundsatz als auch dem Bestimmtheitsgrundsatz fremdist.

38) Die Regelungen des Entwurfes- die eine notwendige Regelung des
ILO Vereinbarung (Nr. 182) darstelit- regelt nicht, dass das Verwenden,
Anbieten im Internet oder der Verkauf in diesem Bereich sowie die Ver-
kaufswerbung etc. von Kindern in erotischen und pornographischen Geis-
teswerken cine Straftat darstellt. Dies stellt ein wichtiges Defizit in diesem
Bereich dar.

39) Art. 329 des Entwurfs regelt die Verantwortlichkeit bei strafschâr-

fenden Delikten. Bei nicht gewollten schweren Rechisfolgen müsste der
Tâter mindestens die Fahrlâssigkeitsgrenze überschritten haben. Diesist in
dem Vorschriftentext nicht geregelt worden.Diesstellt eine fehlerhafte Re-
gelung dar; der dem tür-StGB âhnelnde Vorschrift wird den immer noch
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fortgeführten Diskussionen, Zweifel, Meinungs- und Anwendungsunter-

schieden den Weg eröffnen.

40) Sexuelle Straftaten innerhalb der Ehe Bsp. Vergewaltigung in der

Ehe) wurde nicht geregelt; diese Regelungsweiseist fehlerhaft!6.

41) Die Regelung der Straftaten in dem Bereich Komputer- und Inter-
netbereich in Artikel 346 des Entwurfs sind, wie ich früher geschrieben ha-

bet7, Lückenhaft, widersprüchlich und fehlerhaft, dies mus veraendem und
verbessem.

42) Veröffentlichung/Verbreiten von verbotene Informationen oder die-

sem entsprechende Handlungsarten “die zustândige Behörde nach Gesetz

und regelnden Verfahren verbotene...”stellen einen VerstoB gegen das Ge-

setzmâBigkeitsprinzip dar; sie ist fehlerhaft (Art. 397 des Entwurfes).

43) Art. 407 des Entwurfs regelt die Bestechung als Straftat. Die gesetz-
liche Begriffsbestimmung ist lückenhaft, denn in dem Vorschriftentextesist
nicht offen geregelt, ob eine Zwischenperson der eine Hilfeleistung erbringt
oder der die Hilfeleistung annimmt eine Strafe erhült. Diese Vorschrift ist

damit fehlerhaft.

44) In Art. 451 des Entwurfes wird “die Nichtbeachtung des Richteraus-

spruches “geregelt. In Art. 452 wurden keine Ausnahmeregelungen bezüg-

lich dem Angeklagten und der Zeugen beziehungsweise in der Vorschrift
geregeltem Delikt “Falsche Erklârung und Feststellung”getroffen. Die Zeu-

gen können dadurch sich selbst oder und/oder ihre nahen Angehörigen der

Strafverfolgung aussetzen. Die Vorschrift ist fehlerhaft.

45) Art. 470 des Entwurfes stelit das hineinsehmuggeln von verbotenen
Gegenstânden in die Strafvollzugsinstitutionen und Strafanstalten unter Stra-
fe. Als Verbrechensart wurde die Aufzâhlungsmethode gewâhlt. Ein Be-

reich, der diese aufgezâhlten Gegenstânde in der Gesetzesart nicht aufführt,
vereinfacht oder verwendeten Mittel bei der Entstehung darstelit ist unsach-

gemâb.

Beispielsweise: Wird das Akkugerât, die Batterie, die Karte des Handys
usw. nicht als Kommunikationsinstrument bewertet, so führt dies zur An-

wendungslücke, der Probleme mitsich bringen wird.

 

16 Pür Binzelheiten dieser und aenlichen sexuelle Taten in der Familie in unserem Land und

grosse Bedürfnissen siehe: Yener ÜNVER. Dimensions and Causes of Domestic Violence

in Turkey and Suggestions.S. 1-41. (Diese Vortrag wurde am 12.08.2003 im XI11. World

Congress of Criminology, Rio de Janeiro — Brasilien gehalten).

17 Şiehe: Yener ÜNVER. Türk Ceza Kanunu'nun ve Ceza Kanunu Tasarısı'nın İntemet

Açısından Değerlendirilmesi., in: İÜHFM 2001, Bd.: LIX, Nr: 1-2, S. 115 £f.
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46) Art. 471 des Entwurfes regelt die Rechte und die Ernâhrung verhin-
dernde Straftaten in den Strafvollzugsinstitutionen und Strafanstalten. Aus

Sicht der Gesundheitsstellen ist diese Regelung,der ciner offenen Regelung
kein Raum gebietet, gefâhrlich.

47) In Art. 474 des Entwurfes wird die Verletzung der Geheimhaltung

der Vermehmung geregelt. Jemand, der aufgrund seiner Aufgabe zur pro-
zesshandlungen beteiligi, wurde in der Artikel geregelt. Aber, Jemand, der
seine eigene Recht anwendet, wurde in der Artikel nicht geregelt. Diese Re-

gelung widerspricht einerseits dem Zweck und andererseits dem Gleich-
heitsgrundsatz;sie ist eine fehlerhafte und lückenhafte Regelung.

48) Art. 488 des Entwurfes regelt die miBbrâuchliche Verwendung der

übertragenen Aufgaben. Verschuldensmerkmalist festgelegt. Der Tâter muss
“in der Absicht handeln sich selber oder einem anderen ein Vermögensvor-

teil zu gewâhren oder einem anderen einen Vermögensschaden zuzufügen “
dies ist fehlerhaft. Eine derartige Einschrânkung bezüglich der Fahrlâssig-

keitsdelikte wurde nicht geregel; dies widerspricht dem Gleichheitsgrund-
satz. Eine derartige Absichtsart zu fordern, wird Anwendungsprobleme auf-

werfen. Auf der anderen Seite ist zu erwâhnen, dass diese Vorschrift eine

Generalvorschrift ist. Die Regelung des Absichtsmerkmals in dieser Art

steht diesem in Widerspruch.

49) Die Verbrechensarten der sexuellen Selbstbestimmung sind in dem

Entwurf des türkischen Strafgesetbuches vom 1997 mit der Nebenunter-

schrift zusammen unter “Sitte und Anstand” geregelt. Diesist eine nicht zu

akzepticrende Art der GesetzmâBigkeit!5.

Die beabsichtigten Schutzgüter und Rechte sind die gesamte Sexualitât
und die freie sexuelle Selbstbestimmung.

Die mit den Verbrechen ,,Titel”und ,,Kapitel"zusammenhângende Über-

schrift muss umgeândert werden; die geschützten Rechtspositionen müssen
in den Vordergrund gerückt werden; Sitte -und Moralvorstellungen hervor-

rufende und den Anwendenden irritierende Ausdrücke und Erlâuterungen
der Vorschriften dürfen weder im Textinhalt noch bei Titel/Kapitel und Pa-

ragraphenüberschrift verwendet werden.

 

18 Far Bewertungen ilber Vorschrift der Sexualdelikten im diesen Entwurf siehe: ÜNVER.

Dimensions and Causes of Domestic Violence in Turkey and Suggestions., S. 38#f. Vel.

Yener ÜNVER.Özellikle Cinsel Suçlar Alanında Olmak Üzere, Kadınlarla İlgili Ceza

Hukuku Normlarındaki Değişim ve Türkiye'deki Durum,,in: Adalet Yüksekokulu 20. Yıl

Armağanı, İstanbul 2001, S. 293-350,
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50) Die Vergevaltigung ist in Ar, 315 des Entwurfs als ein Antragsde-
likt geregeli.

Nach dem letzten Absatz vom Art. 315 des Entwurfs,ist eine Rücknah-

me des Antrags bezüglich dieses Delikts nicht möglich. Diese Regelungist

unsachgemâb, denn sie widerspricht einerseits dem Ziel und Zweck der
Strafverfolgungsvoraussetzungen und andererseits dem Antragsinstitut.

Die Regelung derselben Bestimmung im letzten Absatz vom Art, 317/ ist
mit der gleichen Begründung ebenfalIs fehlerhaft.

51) Art. 316 Absatz | und Art. 316 Absatz 2 des Entwurfs stellen die

Einwilligung - der Personen zwischen 0-15 Jahren und 15-18 Jahren — zu
ihrem eigenen sexue..en Missbrauch als ein Strafmilderungsgrund dar; dies
ist eine fehlerhafte Regelung.

Die Einwilligung zum sexuellen Missbrauch bedarf der Offenbarung;
wird für die Befâhigung als Grundlage das Alter 18 herangezogen, um hier
die Einwilligung als Strafmilderungsgrund annehmen zu können, Wider-
spricht dies jeglichen vernünftigen Gedanken so das sie auch zweckwidrig
ist.

In der gleichen Weise kann nicht akzeptiert werden, dass der Entwurf
den Beginn der Einwilligungsfâhigkeit bei Sexualdelikten auf das Alter 15
festlegt und dies im nachhinein als Strafmilderungsgrund ansieht ( vgl. Ent-
wurf Art. 318); diese Regelung ist unsachgemâB.

52) Bine âhnliche Bestimmung wie die des Art. 453 tür-StGB wurde in
dem Entwurf in Art 139 geregelt;sie ist fehlerhaft.

Art. 139 sieht ein Strafmilderungsgrund für die Mutter vor, die ihr un-
eheliches Kind gleich nach der Geburt tötet.

Die Unehelichkeit des Kindes als Grundlage für eine Strafmilderung an-
zusehen ist nicht vereinbar mit den Strafrechtsgrundsâtzen und der Rechts-
werttheorie; sie widerspricht auch den zivilrechtlichen Bestimmungen.

Diese Vorschrift hâtte nicht in den Entwurf aufgenommen werden dür-
fen, dennsie ist den Rechtswissenschaften fremd.

Diese Strafmilderung kann auf keine rechtliche Grundlage gestützt wer-
den und muss daher aus dem Entwurf entnommen werden.

53) Art. 155 des Entwurfs regelt die Straflosigkeit des Schwanger-
schaftsabbruchs ohne zeitliche Begrenzung für denjenigen der die Handlung
vornimmt und diejenige die es vornehmenlâsst — in den Fâllen in dem die

Schwangerschaft auf einer rechtswidrigen Tat nach den $$ des Strafgesetz-
buches begangen worden ist, Gründe für die Annahme sprechen, das die
Schwangerschaft auf der Tat beruht.
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Auch .wenn der Schwangerschaftsabbruch gutglâubig vorgenommen
wird, ist diese Bestimmung geeignet Grundlage für die Straflosigkeit derar-
tiger Operationen zu werden.

Die notwendige Einwilligung der Schwangeren bezüglich ihres Schwan-
gerschaftsabbruches als erforderliche Voraussetzung wurde nicht in dem
Bestimmungstext aufgenommen. Sie widerspricht der Eigenschaft der Vor-
schrift und dient auch dem Missbrauch durch die Tüter, da diesem gesetzlich
angemesseneStrafe nicht auferlegt werden kann.

Die Vorschrift ist rechtswidrig und muss dringend geândert werden.

Zwar gibt es ein Bedürfnis für eine Ausnahmevorschrift unter dem Ge-
sichtspunkt Notlage in der Kriegszeit und dessen Ausweglosigkeit in Ver-
bindung mit den seelischen Oualen der Betroffenen gestützt auf die Einwil-
ligung der Schwangeren, jedochist eine von jeglicher Strafe verschonende
Vorschrift ohne zu beachten — wer der Tüter ist; die gesetzlich zulâssige

Abtreibung und Abtreibungszeitrâume unbeachtet lâsst, die Einmischung
durch die Familie, Ehegatten und Dritten nicht beachtet — mit den strafrecht-

lichen Prinzipien unvereinbar.

Diese Vorschrift ist unter Beachtung der ausgeführten Probleme zu er-
neuemn und kann erst danach als Rechtsvorschrift geregelt werden.

54) Art. 316 Absatz 3 des Entwurfs regelt gesetzlich das bei giner Ein-

willigung eines Mündigen oder mündig gesprochenen in den sexuellen
Missbrauch dieser Tatbestand unter der Heiratsbedingung nicht verwirklicht
wird; diese Regelungist fehlerhaft.

Wichtig ist vielmehr als Grundlage das Alter zu nehmen und nicht wie
sich der gesetzliche Stand verândert. Es dürfen keine Rechtsfolgen dran an-
geknüpft werden.

Biner jungen Person, auch wenn dessen gesetzlicher Stand sich verân-
dert, darf der Schutz des Strafrechts nicht verwehrt werden.

Wenn man sich die Lebensführung und Voraussetzungen unseres Landes
vor Augen hâlt, ist offensichtlich das dies in ecinem besonderem Masseer-
forderlich ist. Dieser Paragraphentextist aus dem Entwurf herauszunehmen.

55) Art. 321 des Entwurfs regelt die sexuelle Nötigung als Verbrechen;
sie ist unsachgemâ8 und bereitet Anwendungsprobleme und allgemeine
Probleme.Sie ist aus dem Entwurf herauszunehmen.

In der Begriffsbestimmung des Entwurfs ist nicht geregelt was man unter
sexueller Nötigung zu verstehenat.

Im Grundeist die Vergewaltigung, Attentat, Belâstigung usw. und âhnli-
che Taten cine Art der sexuellen Nötigung. Die Anwendung ist problema-
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tisch und bereitet den Weg für Unstimmigkeiten vor; die Vorschrift ist aus

dem Entwurf herauszunehmen.

Was hier erforderlichist, ist dass bei der Anwendung Attentat und Belâs-
tigung nicht in diesem Bereich mitaufgenommenen Handlung, die Erlâute-

rungen etwas anzuleiten, notwendig ist cine Textverânderung die die Belâs-
tigung unter dem Bereich der Verbrechen aufnimmt und falls diese innerhalb

der Familie, Schule, anderen Ausbildungsinstituten und Ausbildungsstâtten

âhnlichen Privatinstitutionen vorgenommen wurde strafschârfende Wirkung
entfalten soll.

56) Die Unterscheidung zwischen verheirateten und nicht verheirateten

Personen in Art. 352 Absatz 2 ist unsachgemâ8.

Die Entführung einer verheirateten Frau ist gemâB Art. 352 Absatz 2 in
dem Entwurf strafschârfend geregelt;sie ist fehlerhaft und muss herausge-

nommen werden.

Wichtig ist hier das bei sexuelle Befriedigungsgefühl oder bei der Ent-

führung mit der Heiratsabsicht die Bewegungsfreiheit der Person aufgeho-
ben und gleichzeitig beschrânkt wird. Ob die Person verheiratet ist oder
nicht ândertan diesem Umstand nichts.

Nicht nachvollziehbar ist, weshalb verheiratete Personen einen weiter-

reichenderen strafrechtlichen Schutz verdienen sollten als nicht verheiratete.

Des weiterem ist die Unterscheidung zwischen Frâulein und Frau heut-
zutage bereits überholt.

Diese altmodische Denkweise ist niederzulegen.

57) Dem Tüter wird gine Straflosigkeit gemâB Art. 327 des Entwurfs zu-
erkannt, falls er mit dem Opfer im Falle einer Vergewaltigung die Ehe-
schlieBung eingeht. Dies eröffnet dem Töâter eine Tür, nâmlich das das Opfer
gezwungen wird den Tâter zu heiraten; er wird damit belohnt das er cine

Heiratsmöglichkeit gegenüber den Personen erlangt die er nicht heiraten
konnte. Mit der Verwirklichung dieses Deliktes und dessen Rechtsfolge
entsteht ein geselischaftliches Problem. Damit das Opfer nicht unverheiratet
bleibt wird sie mit dem Tâter verheiratet und gründet somit eine nicht zeit-
gemâbe Familie. Diese Bestimmung bereitet für diesen Aspekt eine gesetzli-
che Grundlage vor. Frauen wie gekaufte und verkaufte Waren zu sehen ist

ein Produkt dieser Denkweise, diese Vorschrift sollte aus dem Entwurf he-

rausgenommen werden.

Am gefâhrlichsten an dieser Vorschrift ist, das diese Vorschrift bei Het-

rat cines Tâters mit dem Opfer- bei Vorhandensein mehrerer Töter- zur
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Straflosigkeit auch der anderen Tüter führt. Diese Regelung kann nicht im

21. Jahrhundert angewendet werden.

Die vorhandenen Regeln ist ungerecht und widerspricht mit den moder-

nen Grundsaetzen des Strafrechts. Man sollte beachten: Vater/Mutter und

Gesellschaft können zwingen Kinder zu Heiraten; gesellschaftliche Tradition

wenden als eine mittel gegen Einwilligung der Kindem benutzen usw.

Man könnte in dieser Regeln zu Richter cine altemative Möglichkeit

geben: nach dem konkreten Stiation entweder bestraffen oder Sirafe auf-

schieben.

58) Vergleicht man Strafarten und Strafhöhe in Bezug auf Vermögensde-
likte und bewusste Fabrlâssigkeitsdelikte, Folter und Verbrechen gegen die

sexvelle Selbstbestimmung so istdas Ungleichgewicht zwischen Verbrechen

und Strafe in tür-StGB sichtbar. Dieser Bereichist fehlerhaft. Systematisch
gesehen wurden Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit im Strafge-

setzbuch zuerst geregelt; dies ist belanglos. Erforderlich wâre vielmehr, un-

ter Beachtung der Missbrauchsart und —anteile, die Staffelung der miss-

bravuchten Rechtsgüter nach dessen Wichtigkeitsgrad. Die Bestimmungen

des vorhandenen Entwurfes, entsprechen deshalb nicht den Erfordernissen

des modernen Strafrechts. ( Entwurf Art. 142 ua., 145 ua., 206 ua., 315 ua.,).

59) Gegenüber Kindem die das 12. Lebensjahr nicht vollendet haben und

ein Verbrechen verwirklicht haben werden keinerlei StrafverfolgungsmaB-

nahmen eingeleitet.

Jedoch können bei manchen wichtigen und schwerwiegenden Rechtsfol-
gen MaBnahmen der Besserung auferlegt werden.

Bei konkreten Ereignissen ohne zu erfahren ob das Kind gine Handlung

vorgenommen hat oder ob diese Handlung überhaupt ein Verbrechen dar-

stellt sich dieser İnstitution zu wenden könnte den Grundsâtzen des Straf-

rechts widersprechen.

Aus diesem Grund sollen zumindest die genannten Themen recherchiert

und um sich festlegen zu können die Möglichkeit einer Voruntersuchung

gegeben werden; dies solite in dem Entwurf geregelt werden.

Gewalthandlungen innerhalb der Familienangehörigen - Verbrechens-

handlungen von Kindern gegenüber anderen Familienangehörigen — auch

wenn die Zahlen nicht so hoch sind müssen vermieden werden. Es müssen

den Jugendlichen dienende Institutionen der Besserung und Sicherung er-

richtet werden. Es müssen den Rechtswissenschaften entsprechende Institu-

tionen sein, die der sozialen Fürsorge der jugendlichen dienen.

Die Bestimmungen in den Entwurf müssen in diese Richtung tendieren.
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60) Die offenkundige Schamlosigkeit wurde in dem Entwurf als Verbre-
chen geregelt, was zum Teil akzeptiert werden kann.

In der gesetzlichen Begriffsbestimmung wurden die Ausdrücke “Verstö-

Be gegen Moral- und Sittlichkeitsregeln “verwendet. Dies verstö$t einerseits

gegen das Gesetzmâligkeitsprinzip und andererseits gegen das Bestimmt-
heitsgrundsatz (vel. Entwurf Art. 320).

61) Der Entwurf mit der Nummer 182 das gine notwendige Rechtsfolge
des ILO Vertrages ist, stellt durch die Nichtregelung der Verwendung von
Kinder - in erotischen und pornografischen Werken und dessen Verbreitung
im Internet oder der Verkauf in diesem Bereich sowie Werbesendungen und
dergleichen - als Verbrechen,ein Defizit des Entwurfs dar.

62) Sexualverbrechen innerhalb der Ehe (beispielsweise Vergewaltigung

innerhalb der Ehe) wurde in dem Entwurf nicht offen geregelt; dies ist feh-
lerhaft.

Auch wenn im wesentlichem kein Bedürfnis bezüglich dieses Bereichs
gibt, sind die Ausdrücke in der Vorschriftbegründung gecignet bei diesen

Handlungen cine fehlerhafte Anwendung und Legitimitât hervorzuheben.

In der Entwurfsbegründung werden derartigen Erlâuterungen Raum ge-

geben, jedoch ist die in dem Paragraphentext nicht zu benennende immer

noch gültigen Rechtsprechungsanwendung -sei es das es der Paragraphenbe-
gründung widerspricht, sei es das es der modernen Aufklârungsgrundsâtzen
fremd ist- aus dem Entwurf herauszunehmen. Um Zweifel auszuschlieBen

muss entweder in dem Paragraphentext oder dessen Begründung mitaufge-

nommen werden das die Vergewaltigung innerhalb der Ehe unter dem Be-
reich der Verbrechen fâllt.

In dem Entwurf sind bezüglich dieser Themen auch cinige positive
Bestimmungen geregelt:

Von diesen cinige beispiele zu nennen:

a) In Art. 149 des Entwurfs wurde “Verlassen”als Verbrechen geregelt.

Regelungsform und bestimmte Verwandtschaftsverhâltnisse wurden bei

diesem Deliktals Strafschârfungsgrund geregelt; dies ist sachgemâB.

b) Delikte im Bereich der Intim- und Privatsphâre wurden weitreichend

als Verbrechen (Entwurf Art.188ff.) geregelt; dies ist sachgerecht.

Insbesondere das Abhören von Gesprâche zwischen Personen, aufneh-

men, aufzeichnen; Missbrauch der Privatsphâre durch fotografieren mit Fo-

toapparat oder Aufnahmegerâten, Montage und verbreiten von Brief und

Telegraph.
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Nur beispielsweise: in dem ptg. 189 des Entwurfes unter “Verbreitung
und Veröffentlichung “wurde das Internet als Komrmunikationsbasis nicht
als Verbrechen aufgenommen, Eingriffe in den Bereich der Kommunikation
und der Privatsphâre durch Computer/Internet wurden nicht offen geregelt

wurde (vgi. Art. 188 vd.), die Nichtregelung des Missbrauches des Rechts
der Person aufsein eigenes Bild stellt ein Defizit in diesem Bereich dar.

c) Manche neue Delikte gegenüber der Familie wurden in dem Entwurf
berücksichtigt.

Beispiel: EheschlieBung durch Tüuschung (Art. 330, Abs. 2), Eheschei-
dung durch Tâuschung (Art. 331) und Verlassen der Familie (Art. 335); dies

ist als sachgerecht und wichtig zu bewerten.

63) Bei terroristischen Straftaten wurde keine Fretheit unter Bedingung

gewâbrt; dies ist unsachgemâB. Vielmehrsollte man auch bei diesen Sirafta-
ten cine Freiheit unter Bedingung gewâhren und dabei den Zeitraum in der

Strafanstalt erhöhen. Fine Unterscheidung zwischen terroristischen Strafta-
ten und andren Straftaten vorzunehmen widerspricht den Rechtswissenschaf-

ten!?,

64) Art. 295 des Entwurfes zieht den Programminhaber, bei Veröffentli-
chung einer Sendung, zur Verantwortung und nicht denjenigen der die Sen-

dung sendet. Diese Vorschrift hilft ihm nicht von der Verantwortlichkeit zu
entkommen;sie ist fehlerhaft und bringt objektiv die Strafrechtsverantwort-
lichkeit mit sich. Sie sucht nicht nach Verfehlungen und beschrânktidie Pres-

sefreiheit. Sie muss aus dem Entwurf entnommen werden?9.

65) In zwei verschiedenen Vorschriften des Entwurfes wurde die “Kindes-

entführung” fehlerhafte Art geregelt. Dies wird zu Anwendungsproblemen und

Zweifel führen (vgl. Entwurf, Art. 335/2 und 158).

Grund hierfür ist das beide Vorschriften bei der Entführung eines Kindes

unter 15 Jahren ohne dessen Zustimmung getrennt geregelt wurden. Auch
die Strafhöhen sind unterschiedlich geregelt. Des weiterem ist das in Art.
335 verwendete Begriff fehlerhaft ist erhöht somit das Durcheinander. Der
Sinngehalt, der diesem Begriff gegeben wird kann zu Anwendungsproble-
men führen. Es kommt eine situation auf, als ob Art. 335 anzuwendenist,

wenn das Kind neben den Personen die in Art. 335 aufgeführt sind entfübrt
wird; wird das Kind an einer anderen Stelle entführt so kommt Art. 158 zur
Anwendung. Es ist nicht zu verstehen, ob man hier der physischen Stelle
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oder enem rechilichem Gesichtspunkt der elterlichen Sor-
ge/Vormundschaftsrecht Beachtung schenkt.

Beispielsweise ist zweifelhaft welche Vorschrift bei Kindesentführung

angewendet wird wo das Kind auBerhalb der Wohnung unter elterlicher Sor-

ge steht. Diese Regelungen sind noch einmal zu überarbeiten und fehlerhafte
Vorschriften sind aus dem Entwurf herauszunehmen.

66) Damit ein VerstoB gegen das Verfassungsgesetz verwirklicht werden

kann, ist in dem Entwurf für das Merkmal “Gewalt “kein Raum gegeben

worden,dies stellt gine wichtige Lücke (siehe. Art. 363) dar. Demgegenüber

wurde in dem Text “vom Verfassungsgesetz nicht erlaubte Methoden” auf-
genommen; dieser Ausdruck ist zu unbestimmt, so dass sie zu Anwendungs-
problemen führen wird. Diese ist durch Ânderung des Vorschriftentextes zu
schliessen2!.
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